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§ 11 SchUG
 SchUG - Schulunterrichtsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.02.2026

(1) Soweit alternative P.ichtgegenstände vorgesehen sind, haben die Schüler zwischen diesen zu wählen. Die Wahl hat

anlässlich der Aufnahme in die Schule oder innerhalb einer vom Schulleiter zu Beginn des 2. Semesters der

vorangehenden Schulstufe vorzusehenden Frist von mindestens drei Tagen und längstens einer Woche zu erfolgen.

Erfolgt innerhalb dieser Fristen keine Wahl, so hat der Schulleiter dem Schüler nach dessen Anhörung einen der

alternativen P.ichtgegenstände zuzuweisen. Die Wahl bzw. die Zuweisung gilt für alle Schulstufen, in welchen der

P.ichtgegenstand lehrplanmäßig geführt wird. An der Polytechnischen Schule ist die Frist für die Wahl alternativer

P.ichtgegenstände innerhalb der ersten zehn Wochen des Unterrichtsjahres festzulegen; dieser ist eine

Orientierungsphase von mindestens vier und längstens acht Wochen vorzulagern. Daran anschließend kann eine

Schwerpunktphase vorgesehen werden, die spätestens mit Ablauf des ersten Semesters endet.

(2) Wenn ein alternativer P.ichtgegenstand weder an der betre<enden Schule noch in einer Unterrichtsgruppe für die

Schüler mehrerer Schulen geführt wird, haben die Schüler unter den verbleibenden, mit diesem P.ichtgegenstand

alternativ verbundenen Pflichtgegenständen zu wählen.

(3) Der spätere Wechsel eines alternativen P.ichtgegenstandes kann vom Schulleiter auf Ansuchen des Schülers

bewilligt werden, wenn der Schüler im angestrebten P.ichtgegenstand Leistungen nachweist, die einen positiven

Abschluß dieses Pflichtgegenstandes erwarten lassen.

(3a) Die Abs. 1 bis 3 gelten für die Wahlp.ichtgegenstände an mittleren und höheren Schulen mit der Maßgabe, dass

der Eintritt in Wahlp.ichtgegenstände auch in einer höheren Stufe als jener Schulstufe erfolgen kann, in der sie

erstmals angeboten werden. Die Schulleitung kann festlegen, dass die Wahl oder Zuweisung schuljahres- oder

semesterweise zu erfolgen hat (Kurssystem) und jeweils nur für das betreffende Schuljahr (ganzjährige Oberstufe) oder

für das betreffende Semester (semestrierte Oberstufe) gilt.

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten sinngemäß, wenn an einer Schule im P.ichtgegenstand oder in der verbindlichen Übung

Lebende Fremdsprache die Möglichkeit der Wahl zwischen verschiedenen Sprachen und im P.ichtgegenstand

Instrumentalmusik die Möglichkeit der Wahl zwischen verschiedenen Instrumenten besteht.

(5) Wenn ein Schüler von einer Schule in eine andere Schule übertritt, an der jedoch der bisher besuchte alternative

P.ichtgegenstand (Abs. 1 und 2) bzw. die bisher besuchte Fremdsprache (Abs. 4) nicht geführt wird, kann er den

alternativen P.ichtgegenstand bzw. die Fremdsprache in der Form weiterführen, daß er gegebenenfalls den

entsprechenden Freigegenstand besucht oder Externistenprüfungen (§ 42) über die folgenden Schulstufen ablegt.

Andernfalls hat der Schüler den bisher besuchten alternativen P.ichtgegenstand bzw. die bisher besuchte

Fremdsprache zu wechseln. Im Falle des Wechsels des Pflichgegenstandes (Anm.: richtig: Pflichtgegenstandes) bzw. der

Fremdsprache hat der Schüler die dem Lehrplan entsprechenden Leistungen der versäumten Schulstufen innerhalb

einer angemessenen Frist nachzuweisen, die der Schulleiter mit höchstens einem halben Unterrichtsjahr je

versäumter Schulstufe zu bemessen hat.

(6) Auf Ansuchen des Schülers oder der Schülerin oder von Amts wegen hat der Schulleiter oder die Schulleiterin einen
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Schüler oder eine Schülerin von der Teilnahme an einzelnen P.ichtgegenständen und verbindlichen Übungen ohne

oder mit Au.age von Prüfungen zu befreien, wenn dieser oder diese aus gesundheitlichen Gründen daran nicht

teilnehmen kann. Der Schulleiter oder die Schulleiterin kann im Zweifelsfall hiefür die Vorlage eines ärztlichen

Zeugnisses verlangen.

(6a) Auf Antrag des Schülers hat der Schulleiter einen Schüler von der Teilnahme an einzelnen P.ichtgegenständen

und verbindlichen Übungen zu befreien, wenn der Schüler durch Vorlage eines Zeugnisses einer ö<entlichen oder mit

dem Ö<entlichkeitsrecht ausgestatteten Schule oder einer postsekundären Bildungseinrichtung oder eines

Externistenprüfungszeugnisses nachweist, dass er das Bildungsziel der betre<enden Unterrichtsveranstaltung bereits

höherwertig erlangt hat.

(6b) An zumindest dreijährigen mittleren und höheren Schulen kann die Schulleitung oder der Abteilungsvorstand,

insbesondere zur Begabungsförderung, nach organisatorischen Möglichkeiten und wenn keine pädagogischen oder

didaktischen Gründe entgegenstehen einer Schülerin oder einem Schüler auf Ansuchen die Teilnahme

1. an anderen als ihren oder seinen stundenplanmäßigen P.ichtgegenständen oder anderen schulischen Angeboten

des gleichen Semesters oder der gleichen Schulstufe,

2. am Unterricht einer höheren Schulstufe oder eines höheren Semesters oder

3. am Unterricht eines niedrigeren Semesters,

genehmigen. Für diese Teilnahme ist die Schülerin oder der Schüler für einzelne Stunden, Semester oder eine

Schulstufe von der Teilnahme an einzelnen Gegenständen des stundenplanmäßigen Unterrichts ihrer oder seiner

Klasse oder ihres oder seines Jahrganges ganz oder teilweise zu befreien.

(7) Beim Übertritt in eine andere Schulart (Schulform, Fachrichtung) hat der Schulleiter einen Schüler auf sein

Ansuchen von der Teilnahme an einzelnen P.ichtgegenständen zu befreien, wenn dieser durch Vorlage eines

Zeugnisses über den erfolgreichen Abschluß einer Schulstufe nachweist, daß er einen lehrplanmäßig gleichen

P.ichtgegenstand bereits mit Erfolg besucht hat. Durch Verordnung der Bildungsdirektion können für einzelne Schulen

oder für den Bereich des betre<enden Bundeslandes auf Grund der Lehrplanvergleiche nähere Bestimmungen für die

Entscheidung des Schulleiters erlassen werden. Ferner hat der Schulleiter einen Schüler einer berufsbildenden

mittleren oder höheren Schule, der eine Lehrabschlußprüfung erfolgreich abgelegt hat, auf dessen Antrag im

praktischen Unterricht vom Unterricht in jenen Werkstätten zu befreien, deren Lehrsto< durch die Ausbildung im

Lehrberuf nachgewiesen wird.

(8) Für Berufsschulen gilt statt Abs. 6 der § 23 des Schulpflichtgesetzes 1985.

(9) Soweit Lehrpläne P.ichtpraktika oder Praktika außerhalb des schulischen Unterrichtes vorsehen, ist der Schüler

verp.ichtet, diese in der vorgeschriebenen Zeit zurückzulegen. Ist dem Schüler die Zurücklegung des P.ichtpraktikums

oder Praktikums in der vorgeschriebenen Zeit ohne sein Verschulden nicht möglich, so hat er dieses während der

schulfreien Zeit des folgenden Schuljahres zurückzulegen. Ein P.ichtpraktikum oder Praktikum ist jedenfalls vor

Abschluß der lehrplanmäßig letzten Schulstufe zurückzulegen.

(10) Macht ein Schüler glaubhaft, daß er ein vorgeschriebenes P.ichtpraktikum oder Praktikum nicht zurücklegen

kann, weil keine derartige Praxismöglichkeit bestand, oder weist er nach, daß er an der Zurücklegung aus

unvorhersehbaren oder unabwendbaren Gründen verhindert war, so entfällt für ihn die Verp.ichtung zur

Zurücklegung des Pflichtpraktikums bzw. Praktikums.
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